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(54) BERÜHRUNGSLOS BETÄTIGTER TOILETTENDECKEL EINER TOILETTE FÜR EIN 
SCHIENENFAHRZEUG DES ÖFFENTLICHEN PERSONENVERKEHRS

(57) Ein Verfahren zum Betreiben einer Toilette in
einer Sanitärzelle, eine Sanitärzelle sowie ein Schienen-
fahrzeug des öffentlichen Personenverkehrs mit wenigs-
tens einer Sanitärzelle, wobei die Toilette wenigstens ein
Toilettenbecken (1) sowie wenigstens ein Toilettende-
ckel (2) aufweist, mit den Schritten:
a) Erkennen einer Anwesenheit einer Person in der Sa-
nitärzelle;

b) Erzeugen eines Steuerungssignals bei erkannter An-
wesenheit einer Person in der Sanitärzelle;
c) Öffnen des Toilettendeckels (2) in Abhängigkeit des
Steuerungssignals;
d) Erfassen eines Spülsignals zur Auslösung einer Spü-
lung der Toilette;
e) Schließen des Toilettendeckels (2) in Abhängigkeit
des Spülsignals.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben einer Toilette in einer Sanitärzelle, eine Sanitärzelle
sowie ein Schienenfahrzeug des öffentlichen Personen-
verkehrs mit wenigstens einer Sanitärzelle, wobei die To-
ilette wenigstens ein Toilettenbecken sowie wenigstens
ein Toilettendeckel aufweist.
[0002] Beim manuellen Öffnen von Toilettendeckeln
öffentlicher Toiletten in Sanitärzellen, beispielsweise
auch in Schienenfahrzeugen des öffentlichen Personen-
verkehrs, wird durch den physischen Kontakt mit den To-
ilettendeckeln und gegebenenfalls mit Toilettenbrillen die
persönliche Hygiene der benutzenden Person beein-
trächtigt. Es können diverse Viren, Bakterien oder andere
Krankheitserreger übertragen werden. Aufwendige Rei-
nigungen und Behandlungen mit Desinfektionsmitteln
sind bei öffentlichen Toiletten oft nur unzureichend mög-
lich.
[0003] Automatisch öffnende Toilettendeckel mit inte-
griertem Bewegungssensor für den privaten Bereich sind
grundsätzlich, beispielsweise gemäß folgender URL htt-
ps://pro.villeroyboch.com/fileadmin//user upload/Bad
und Wellness/images/Neuheiten/ViSeat/ViSeat DE.pdf,
abgerufen zum maßgeblichen Zeitpunkt dieser Paten-
tanmeldung, bekannt. Dadurch wird der physische Kon-
takt mit den Toilettendeckeln vermieden.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
Hygiene in öffentlichen Toiletten weiter zu verbessern.
[0005] Gelöst wird die Aufgabe durch die Gegenstän-
de der unabhängigen Patentansprüche. Weiterbildun-
gen und Ausgestaltungen der Erfindung finden sich in
den Merkmalen der abhängigen Patentansprüche wie-
der.
[0006] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Betrei-
ben einer Toilette, insbesondere einer öffentlichen Toi-
lette, insbesondere einer Vakuumtoilette, einer Sanitär-
zelle, insbesondere einer Sanitärzelle eines Schienen-
fahrzeugs des öffentlichen Personenverkehrs, mit einem
Toilettenbecken und mit einem Toilettendeckel zum Ver-
schluss des Toilettenbeckens umfasst folgende Verfah-
rensschritte:

a) Erfassen einer Anwesenheit einer Person in der
Sanitärzelle, insbesondere mittels eines geeignet
ausgebildeten Sensors;
b) Erzeugen eines Steuerungssignals bei erfasster
Anwesenheit einer Person in der Sanitärzelle, ins-
besondere mittels einer geeignet ausgebildeten
Steuerungseinheit;
c) Öffnen des Toilettendeckels in Abhängigkeit des
Steuerungssignals, insbesondere mittels eines ge-
eignet ausgebildeten Antriebs;
d) Erfassen eines Spülsignals zur Auslösung einer
Spülung der Toilette, insbesondere mittels eines ge-
eignet ausgebildeten Sensors;
e) Schließen des Toilettendeckels in Abhängigkeit
des Spülsignals, insbesondere mittels eines geeig-

net ausgebildeten Antriebs.

[0007] Eine erfindungsgemäße Sanitärzelle, insbe-
sondere eine Sanitärzelle eines Schienenfahrzeugs des
öffentlichen Personenverkehrs, ist eingerichtet zur Aus-
führung des erfindungsgemäßen Verfahrens. Sie um-
fasst hierfür wenigstens eine Toilette mit einem Toilet-
tenbecken und einem Toilettendeckel sowie die bereits
genannten, zur Ausführung des jeweiligen Verfahrens-
schritts geeigneten Mittel. Dies sind insbesondere:

- wenigstens ein Sensor zur Erfassung einer Anwe-
senheit einer Person in der Sanitärzelle;

- wenigstens eine Steuerungseinheit zur Erzeugung
eines Steuerungssignals bei erfasster Anwesenheit
einer Person in der Sanitärzelle;

- wenigstens ein Antrieb zum Öffnen und Schließen
des Toilettendeckels;

- wenigstens eine Steuerungseinheit zur Erfassung
eines Spülsignals zur Auslösung einer Spülung der
Toilette.

[0008] Die Steuerungseinheit ist insbesondere geeig-
net ausgebildet zum Empfangen und zur Verarbeitung
des wenigstens einen Sensorsignals des Sensors zur
Erfassung einer Anwesenheit einer Person in der Sa-
nitärzelle und zur Erzeugung wenigstens eines ersten
Steuerungssignals für den Antrieb in Abhängigkeit des
verarbeiteten Sensorsignals. Der wenigstens eine An-
trieb zum Öffnen und zum Schließen des Toilettende-
ckels ist zumindest ausgebildet, den Toilettendeckel auf
das wenigstens eine erste Steuerungssignal hin zu öff-
nen. Die Steuerungseinheit kann darüber hinaus geeig-
net ausgebildet sein zum Empfangen und zur Verarbei-
tung wenigstens eines Spülsignals zur Auslösung einer
Spülung der Toilette und zur Erzeugung wenigstens ei-
nes zweiten Steuerungssignals für den Antrieb in Abhän-
gigkeit des verarbeiteten Spülsignals. Zur Erzeugung
des Spülsignals kann ein Spülsensor vorgesehen sein,
der einen Befehl von einer Person zur Auslösung einer
Spülung der Toilette erfasst und daraufhin ein Spülsignal
erzeugt. Der Antrieb ist entsprechend ausgebildet, den
Toilettendeckel auf das wenigstens eine zweite Steue-
rungssignal hin zu schließen.
[0009] Die Sanitärzelle kann Wände sowie eine ver-
riegelbare Tür aufweisen und bildet einen abgeschlos-
senen Raum um die Toilette.
[0010] Ein erfindungsgemäßes Schienenfahrzeug des
öffentlichen Personenverkehrs umfasst wenigstens eine
erfindungsgemäße Sanitärzelle.
[0011] Verfahren, Sanitärzelle und Schienenfahrzeug
werden nachfolgend näher beschrieben.
[0012] Die Sanitärzelle wird, insbesondere mittels we-
nigstens eines dafür geeignet ausgebildeten Sensors,
auf die Anwesenheit einer Person in der Sanitärzelle hin
überwacht.
[0013] Gemäß einer ersten Weiterbildung der Erfin-
dung umfasst die Sanitärzelle eine zumindest von innen
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verriegelbare Tür sowie einen Verriegelungssensor zur
Überwachung einer Türverriegelung der verriegelbaren
Tür. Der Verriegelungssensor kann auch als einfacher
Kontakt oder Schalter ausgebildet sein, der ein Verrie-
gelungssignal erzeugt, wenn die Tür verriegelt ist. Bei
dem Sensor Sensors zur Erfassung einer Anwesenheit
einer Person in der Sanitärzelle kann also in einfacher
Weise als Schließ- oder Schaltkontakt der verriegelbaren
Tür ausgebildet sein. Das Sensorsignal ist entsprechend
ein Signal des Schließ- oder Schaltkontakts bei verrie-
gelter Tür.
[0014] Insbesondere wird die Anwesenheit einer Per-
son in der Sanitärzelle gemäß Verfahrensschritt a) durch
eine von innen verriegelte Tür der Sanitärzelle erfasst.
Ist die Tür von innen, also von innerhalb der Sanitärzelle,
verriegelt, wird auf die Anwesenheit einer Person in der
Sanitärzelle geschlossen. Die Anwesenheit einer Person
in der Sanitärzelle gemäß Verfahrensschritt a) wird also
erfasst, wenn die verriegelbare Tür der Sanitärzelle von
innen verriegelt wird. Der Sensor zur Erfassung einer
Anwesenheit einer Person in der Sanitärzelle ist entspre-
chend dieser Weiterbildung als Verriegelungssensor
ausgebildet.
[0015] Verfahrensschritt a) umfasst somit: Erfassen ei-
ner von innen verriegelten Tür mittels des Verriegelungs-
sensors und Erzeugen eines Verriegelungssignal durch
den Verriegelungssensor, welches eine von innen ver-
riegelte Tür repräsentiert, und Erfassen einer Anwesen-
heit einer Person in der Sanitärzelle in Abhängigkeit des
Verriegelungssignals, insbesondere durch die Steue-
rungseinheit. Wird die Tür von innen verriegelt wird ein
entsprechendes Verriegelungssignal durch den Verrie-
gelungssensor, welches die von innen verriegelte Tür
repräsentiert, erzeugt und insbesondere an die Steue-
rungseinheit ausgegeben.
[0016] Diese ist geeignet ausgebildet zum Empfangen
und Verarbeiten des Verriegelungssignals. Nach Verfah-
rensschritt b) wird daraufhin das Steuerungssignal, ins-
besondere von der Steuerungseinheit, erzeugt.
[0017] Zusätzlich oder alternativ kann es sich gemäß
einer weiteren Weiterbildung bei dem Sensor zur Erfas-
sung einer Anwesenheit einer Person in der Sanitärzelle
um einen Anwesenheitssensor handeln, der ausgebildet,
insbesondere in der Sanitärzelle angeordnet, und geeig-
net ausgerichtet ist, eine Anwesenheit einer Person in
der Sanitärzelle zu erfassen. Als Anwesenheitssensoren
sind sogenannte Bewegungsmelder bekannt geworden,
die herkömmlicherweise mittels Radar, Infrarot, Mikro-
wellen oder Ultraschall arbeiten. Auch pyroelektrische
Sensoren können zur Erfassung einer Anwesenheit ei-
ner Person in der Sanitärzelle eingesetzt werden. Der
Anwesenheitssensor kann ebenfalls als elektrischer
Schalter ausgebildet sein.
[0018] In beiden Fällen wird die Anwesenheit einer
Person in der Sanitärzelle, insbesondere durch den hier-
für geeignet ausgebildeten Sensor, erfasst, und bei er-
kannter Anwesenheit einer Person in der Sanitärzelle ein
entsprechendes Signal erzeugt und der Steuerungsein-

heit bereitgestellt bzw. an diese übermittelt. Die Über-
mittlung kann drahtgebunden oder drahtlos erfolgen.
[0019] Die Steuerungseinheit erzeugt daraufhin, also
bei erfasster Anwesenheit einer Person in der Sanitär-
zelle, ein erstes Steuerungssignal für den Antrieb des
Toilettendeckels zum Öffnen des Toilettendeckels und
gibt es an den Antrieb des Toilettendeckels aus, so dass
der Antrieb des Toilettendeckels den Toilettendeckel da-
raufhin öffnet.
[0020] Die Steuerungseinheit ist entsprechend geeig-
net ausgebildet, ein Signal des Sensors zur Erfassung
einer Anwesenheit einer Person in der Sanitärzelle, also
insbesondere des Verriegelungssensors und/oder des
Anwesenheitssensors, zu empfangen und zu verarbei-
ten, sowie das Steuerungssignal für den Antrieb des To-
ilettendeckels zum Öffnen des Toilettendeckels zu er-
zeugen und an diesen auszugeben. Die Steuerungsein-
heit kann einen Computer mit einem entsprechend ge-
eignet ausgebildeten Computerprogrammprodukt zur
Ausführung des Verfahrens umfassen. Ein solches Com-
puterprogrammprodukt umfasst Befehle, die bei der Aus-
führung des Programms durch ein geeignetes Endgerät
dieses veranlassen, das erfindungsgemäße Verfahren
auszuführen. Eine Bereitstellungsvorichtung für das
Computerprogrammprodukt speichert und/oder stellt
das Computerprogrammprodukt bereit. Bei der Bereit-
stellungsvorichtung kann es sich um einen Datenträger
handeln, auf dem das Computerprogrammprodukt ge-
speichert ist. Der Datenträger kann von der Steuerungs-
einheit ausgelesen werden oder von der Steuerungsein-
heit umfasst sein.
[0021] Die Steuerungseinheit kann weitergebildet
auch geeignet zum Erzeugen eines zweiten Steuerungs-
signals für den Antrieb des Toilettendeckels zum Schlie-
ßen des Toilettendeckels sowie zur Ausgabe des zweiten
Steuerungssignals an den Antrieb des Toilettendeckels
sein, so dass der Antrieb des Toilettendeckels den Toi-
lettendeckel daraufhin schließt.
[0022] Der Antrieb des Toilettendeckels ist zumindest
geeignet ausgebildet zum Öffnen des Toilettendeckels
in Abhängigkeit des von der Steuerungseinheit empfan-
genen ersten Steuerungssignals. Des Weiteren kann der
Antrieb des Toilettendeckels auch geeignet ausgebildet
sein zum Schließen des Toilettendeckels in Abhängigkeit
des von der Steuerungseinheit empfangenen zweiten
Steuerungssignals.
[0023] Das zweite Steuerungssignals für den Antrieb
des Toilettendeckels zum Schließen des Toilettende-
ckels wird dann in Antwort auf ein Spülsignal erzeugt.
Die Steuerungseinheit ist entsprechend fürderhin geeig-
net ausgebildet, ein Spülsignal zu empfangen und zu ver-
arbeiten, sowie das zweite Steuerungssignal für den An-
trieb des Toilettendeckels zum Schließen des Toiletten-
deckels bei Vorliegen des Spülsignals zu erzeugen und
an den Antrieb des Toilettendeckels auszugeben.
[0024] Hierzu wird zunächst ein Spülsignal, also ein
Signal zur Auslösung einer Spülung der Toilette, erfasst.
Das Spülsignal zur Auslösung einer Spülung der Toilette
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wird mittels eines geeignet ausgebildeten Spülsensors,
insbesondere mittels eines Spültasters, beispielsweise
eines Fußtasters, oder mittels eines berührungslosen
Spülsensors, beispielsweise eines Näherungssensors
oder einer Kamera eines Gestenerkennungsmoduls zur
Erfassung einer Geste oder eines Mikrofons eines Spra-
cherkennungsmoduls erzeugt. Spültaster, berührungs-
lose Spülsensoren wie Näherungssensoren oder auch
Gestenerkennungsmodule bzw. Gestensteuerungen
zum Empfang und Auswertung von Gesten oder Spra-
cherkennungsmodule bzw. Sprachsteuerungen zum
Empfang und Auswertung von gesprochenen Befehlen
und daraufhin zur Erzeugung und Ausgabe von entspre-
chenden Signalen, sind grundsätzlich bekannt. In Reak-
tion auf ein von einer Person erfassten Befehl zur Aus-
lösung einer Spülung der Toilette, beispielsweise durch
Druck auf einen Spültaster, durch Annäherung an einen
Spülsensor oder durch Aussprache eines entsprechen-
den Sprachbefehls, wird ein Spülsignal erzeugt und an
die Spülung der Toilette ausgegeben, so dass eine Toi-
lettenspülung aktiviert und die Toilette gespült wird. Hier
wird dieses Spülsignal jedoch nicht nur zur Spülung des
Toilettenbeckens mittels einer Toilettenspülung, son-
dern auch zum Schließen des Toilettendeckels verwen-
det.
[0025] Der Toilettendeckel wird weitergebildet vor
Auslösung einer Spülung der Toilette geschlossen. So-
mit ist der Toilettendeckel bereits vor erfolgter Spülung
der Toilette geschlossen oder er wird während der Spü-
lung der Toilette geschlossen.
[0026] Bei der Toilette handelt es sich insbesondere
um eine Vakuumtoilette, bei der üblicherweise keine ma-
nuelle Reinigung nach erfolgter Spülung vorgesehen ist,
so dass der Toilettendeckel nach, unmittelbar vor oder
zusammen mit der Spülung geschlossen werden kann.
Das Toilettenbecken ist insbesondere als Leibstuhl einer
Sitztoilette ausgebildet. Es kann aber auch als Urinal
oder als Becken einer Hocktoilette ausgebildet sein. Der
Toilettendeckel dient zum Verschluss der Öffnung des
Toilettenbeckens.
[0027] Gemäß einer weiteren Weiterbildung der Erfin-
dung umfasst die Toilette eine Toilettenbrille, die in einem
geschlossenen Zustand des Toilettendeckels zwischen
dem Toilettenbecken und dem Toilettendeckel angeord-
net ist. Weitergebildet folgt dem Verfahrensschritt c) nach
und geht dem Verfahrensschritt d) voran:

- Erfassen eines Öffnungssignals zur Öffnung der To-
ilettenbrille und

- Öffnen der Toilettenbrille in Abhängigkeit des Öff-
nungssignals.

[0028] Nach einer weiteren Weiterbildung geht dem
Verfahrensschritt e) voran:

- Schließen der Toilettenbrille in Abhängigkeit des
Spülsignals.

[0029] Das Öffnen der Toilettenbrille erfolgt bei Vorlie-
gen eines Öffnungssignals. Das Schließen der Toiletten-
brille erfolgt dann, analog zum Schließen des Toiletten-
deckels, in Antwort auf das Spülsignal.
[0030] Hierzu ist ein Antrieb der Toilettenbrille vorge-
sehen, der identisch mit dem Antrieb des Toilettende-
ckels ausgebildet sein kann. Der Antrieb der Toiletten-
brille ist zumindest geeignet ausgebildet zum Öffnen der
Toilettenbrille in Abhängigkeit eines von der Steuerungs-
einheit empfangenen dritten Steuerungssignals. Des
Weiteren kann der Antrieb der Toilettenbrille auch geeig-
net ausgebildet sein zum Schließen der Toilettenbrille in
Abhängigkeit des von der Steuerungseinheit empfange-
nen vierten Steuerungssignals.
[0031] Das Öffnungssignal wird weitergebildet mittels
eines Tasters, beispielsweise eines Fußtasters, oder mit-
tels eines berührungslosen Sensors, beispielsweise ei-
nes Näherungssensors, einer Kamera eines Gestener-
kennungsmoduls zur Erfassung einer Geste oder eines
Mikrofons einer Spracherkennungsmoduls erzeugt. Das
Gestenerkennungsmodul dient zur Erfassung einer Ges-
te und erzeugt in Abhängigkeit einer Geste ein Öffnungs-
signal. Gleichermaßen die ist das Spracherkennungs-
modul vorgesehen, um in Abhängigkeit eines Sprachbe-
fehls das Öffnungssignal zu erzeugen. Eine weitergebil-
dete Sanitärzelle umfasst entsprechend einen derartigen
Taster, beispielsweise einen Fußtaster, oder einen be-
rührungslosen Sensor, beispielsweise einen Nähe-
rungssensors, eine Kamera sowie ein Gestenerken-
nungsmodul oder Mikrofon sowie ein Spracherken-
nungsmodul zur Erfassung eines von einer Person er-
fassten Befehls zur Öffnung der Toilettenbrille.
[0032] In Reaktion auf ein von einer Person erfassten
Befehl zur Öffnung der Toilettenbrille, beispielsweise
durch Druck auf einen Taster, durch Annäherung an ei-
nen Näherungssensor oder durch Aussprache eines ent-
sprechenden Sprachbefehls, wird ein Öffnungssignal er-
zeugt und an die Steuerungseinheit ausgegeben. Die
Steuerungseinheit ist entsprechend geeignet ausgebil-
det, ein Öffnungssignal zu empfangen und zu verarbei-
ten, sowie ein drittes Steuerungssignal für den Antrieb
der Toilettenbrille zum Öffnen des Toilettendeckels bei
Vorliegen des Öffnungssignals zu erzeugen und an den
Antrieb der Toilettenbrille auszugeben. Darüber hinaus
kann die Steuerungseinheit geeignet ausgebildet sein,
ein Spülsignal zu empfangen und zu verarbeiten, sowie
das vierte Steuerungssignal für den Antrieb der Toilet-
tenbrille zum Schließen der Toilettenbrille bei Vorliegen
des Spülsignals zu erzeugen und an den Antrieb der To-
ilettenbrille auszugeben.
[0033] Weitergebildet umfasst die Steuerungseinheit
ein Spracherkennungsmodul und/oder ein Gestenerken-
nungsmodul.
[0034] Gemäß einer ersten Weiterbildung der Erfin-
dung erzeugt der Verriegelungssensor ein Entriege-
lungssignal, wenn die Tür, insbesondere von innen, ent-
riegelt wird. Der Verriegelungssensor ist entsprechend
geeignet ausgebildet, ein Entriegelungssignal zu erzeu-
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gen, welches eine von innen entriegelte Tür repräsen-
tiert, und dieses an die Steuerungseinheit auszugeben.
Die Steuerungseinheit ist ihrerseits wiederum ausgebil-
det das Entriegelungssignal zu empfangen und zu ver-
arbeiten, sowie ein Spülsignal bei Vorliegen des Entrie-
gelungssignals zu erzeugen und an die Spülung der To-
ilette auszugeben, um die Toilette zu spülen, sowie des
Weiteren ein zweites Steuerungssignals für den Antrieb
des Toilettendeckels zum Schließen des Toilettende-
ckels zu erzeugen und an den Antrieb des Toilettende-
ckels auszugeben, so dass der Antrieb des Toilettende-
ckels den Toilettendeckel daraufhin schließt.
[0035] Die Erzeugung des Spülsignals zur Auslösung
einer Spülung der Toilette, die Ausgabe des Spülsignals
an die Spülung der Toilette sowie die Erzeugung und die
Ausgabe des zweiten Steuerungssignals für den Antrieb
des Toilettendeckels zum Schlie-βen des Toilettende-
ckels erfolgen bei erfasster von innen entriegelter Tür,
insbesondere bei erfasstem Entriegelungssignal des
Verriegelungssensors, und vorteilhaft in weiterer Abhän-
gigkeit eines bereits erfassten Spülsignals, welches in
einem Zeitraum zwischen dem Erfassen einer Anwesen-
heit einer Person in der Sanitärzelle, beispielsweise
durch das Verriegelungssignal, und dem Erfassen der
von innen entriegelten Tür, insbesondere durch das Ent-
riegelungssignal, erfasst wurde.
[0036] Insbesondere wird eine - dann alternative - Spü-
lung der Toilette nur ausgelöst, und somit das Spülsignal
zur Auslösung der Spülung der Toilette in Antwort auf
die Entriegelung der Tür nur erzeugt, wenn zwischen
dem Erfassen einer Anwesenheit einer Person in der Sa-
nitärzelle und dem Erfassen der von innen entriegelten
Tür, kein Spülsignal zur Auslösung einer Spülung der
Toilette erfasst wurde. Oder umgekehrt wird kein Spül-
signal zur Auslösung einer Spülung der Toilette in Ant-
wort auf die Entriegelung der Tür der Sanitärzelle er-
zeugt, wenn nach vorhergehender erfolgter Verriegelung
der Tür der Sanitärzelle eine Spülung bereits erfolgte.
[0037] Der Toilettendeckel kann als Klappdeckel mit
einem Scharnier am Toilettenbecken befestigt sein.
Auch die Toilettenbrille kann als Klappdeckel mit einem
Scharnier am Toilettenbecken befestigt sein. Der Antrieb
für den Toilettendeckel und/oder die Toilettenbrille erfolgt
vorteilhaft elektromotorisch, beim Antrieb handelt es sich
um einen Elektromotor, kann aber auch pneumatisch
oder hydraulisch ausgebildet sein.
[0038] Gemäß einer Weiterbildung ist der Anwesen-
heitssensor in einer Verschalung des Toilettenbeckens,
insbesondere versteckt, angeordnet. So ist er gegenüber
Vandalismus geschützt.
[0039] Das Verfahren bewirkt eine verbesserte Hygi-
ene in der Sanitärzelle und trägt somit auch zur Kunden-
zufriedenheit bei.
[0040] Die Erfindung lässt zahlreiche Ausführungsfor-
men zu. Sie wird anhand der nachfolgenden Figuren nä-
her erläutert, in denen jeweils ein Ausgestaltungsbeispiel
dargestellt ist. Gleiche Elemente in den Figuren sind mit
gleichen Bezugszeichen versehen.

Fig. 1 zeigt schematisch eine erfindungsgemäße Sa-
nitärzelle mit einer Toilette mit geschlossenem
Toilettendeckel,

Fig. 2 zeigt schematisch die Sanitärzelle aus Fig. 1
mit offenem Toilettendeckel,

Fig. 3 zeigt schematisch einen Ablaufplan eines Aus-
führungsbeispiels des erfindungsgemäßen
Verfahrens.

[0041] In Fig. 1 ist schematisch eine erfindungsgemä-
ße Sanitärzelle eines Schienenfahrzeugs des öffentli-
chen Personenverkehrs dreidimensional dargestellt. Die
Sanitärzelle umfasst eine Toilette mit einem Toilettenbe-
cken 1, einem Toilettendeckel 2 und einer Toilettenbrille
Toilettendeckel 2 und Toilettenbrille sind geschlossen.
Fürderhin umfasst die Sanitärzelle eine zumindest von
innen verriegelbare Tür 3. Die verriegelbare Tür 3 ist ge-
schlossen. Im Unterschied zu Fig. 1 ist in Fig.2 der Toi-
lettendeckel 2 geöffnet skizziert. Die Toilette ist in der
Sanitärzelle angeordnet.
[0042] Sowohl der Toilettendeckel 2 als auch die Toi-
lettenbrille 4 sind mittels eines dafür vorgesehenen und
ausgebildeten Antrieb öffenbar und schließbar. Der An-
trieb ist nicht näher dargestellt. Es kann sich in einfacher
Weise um einen Elektromotor handeln.
[0043] Die Sanitärzelle kann auch einen Anwesen-
heitssensor umfassen, welcher beispielsweise in einer
Verschalung des Toilettenbeckens 1 angeordnet ist, um
eine Anwesenheit einer Person in der Sanitärzelle zu er-
fassen. Der Anwesenheitssensor kann beispielsweise
als Bewegungsmelder oder als Näherungssensor aus-
gebildet sein.
[0044] Die Sanitärzelle umfasst weiterhin nicht ge-
zeichnete Elemente, wie ein Verriegelungselement zur
Verriegelung der Tür 3, einen Verriegelungssensor zur
Erfassung einer Ver- und Entriegelung der Tür 3 von in-
nerhalb der Sanitärzelle, einen Spültaster 5 zur Erfas-
sung eines Befehls zur Auslösung eines Spülvorgangs
der Toilette, einen Taster zur Erfassung eines Befehls
zur Öffnung der Toilettenbrille, welcher als Fußtaster
ausgebildet sein kann, sowie eine Steuerungseinheit
zum Empfangen und zur Verarbeitung der Taster und
Sensorsignale und zur Erzeugung von Steuerungssig-
nalen für den Antrieb des Toilettendeckels 3 und der To-
ilettenbrille 4.
[0045] Fig. 3 veranschaulicht in einem Flussdiagramm
ein Ausgestaltungsbeispiel eines erfindungsgemäßen
Verfahrens zum Betreiben der Sanitärzelle.
[0046] In einem ersten Verfahrensschritt a) wird die
Anwesenheit einer Person in der Sanitärzelle erfasst.
[0047] Dies kann mittels des Anwesenheitssensors er-
folgen, welcher bei erkannter Anwesenheit einer Person
in der Sanitärzelle ein entsprechendes Sensorsignal er-
zeugt und an die Steuerungseinheit ausgibt.
[0048] Zusätzlich oder alternativ kann eine Anwesen-
heit einer Person in der Sanitärzelle dadurch erkannt
werden, dass der Verriegelungssensor zur Überwa-
chung einer Türverriegelung der verriegelbaren Tür eine
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Verriegelung der Tür von innen erkennt und daraufhin
ein entsprechendes Sensorsignal, also ein Verriege-
lungssignal, erzeugt und an die Steuerungseinheit aus-
gibt.
[0049] Die Steuerungseinheit erzeugt daraufhin in Ver-
fahrensschritt b) bei Vorliegen eines Verriegelungssig-
nals und/oder eines Sensorsignals des Anwesenheits-
sensors, welches die Anwesenheit einer Person in der
Sanitärzelle repräsentiert, sozusagen eines Anwesen-
heitssignals, also bei erfasster Anwesenheit einer Per-
son in der Sanitärzelle, ein Steuerungssignal für den An-
trieb des Toilettendeckels, um diesen zu öffnen, und gibt
es an den Antrieb des Toilettendeckels aus. Der Toilet-
tendeckel wird anschließend somit in Abhängigkeit des
bereitgestellten Steuerungssignals und daher in Reakti-
on auf eine erfasste Anwesenheit einer Person in der
Sanitärzelle geöffnet (Verfahrensschritt c)).
[0050] Da die Steuerungseinheit auch geeignet aus-
gebildet sein kann, ein Steuerungssignal für den Antrieb
des Toilettendeckels zum Schließen des Toilettende-
ckels zu erzeugen und an den Antrieb des Toilettende-
ckels auszugeben sowie ein Steuerungssignal für den
Antrieb der Toilettenbrille zum Öffnen und/oder zum
Schließen der Toilettenbrille zu erzeugen und an den An-
trieb der Toilettenbrille auszugeben, wird der leichteren
Verständlichkeit wegen das Steuerungssignal zum Öff-
nen des Toilettendeckels als erstes Steuerungssignal
bezeichnet, das Steuerungssignal zum Schließen des
Toilettendeckels als zweites Steuerungssignal bezeich-
net, das Steuerungssignal zum Öffnen der Toilettenbrille
als drittes Steuerungssignal bezeichnet und das Steue-
rungssignal zum Schließen der Toilettenbrille als viertes
Steuerungssignal bezeichnet.
[0051] Die Steuerungseinheit kann gemäß Verfah-
rensschritt b) ein erstes Steuerungssignal zum Öffnen
des Toilettendeckels erzeugen und an den Antrieb des
Toilettendeckels ausgeben, wenn entweder ein Verrie-
gelungssignal oder ein Sensorsignals des Anwesen-
heitssensors erfasst wird oder sie kann das Steuerungs-
signal zum Öffnen des Toilettendeckels erzeugen und
an den Antrieb des Toilettendeckels ausgeben, wenn so-
wohl das Verriegelungssignal als auch das Sensorsignal
des Anwesenheitssensors erfasst werden. In dem letz-
ten Fall wird nur auf die Anwesenheit einer Person in der
Sanitärzelle geschlossen, wenn beide Sensoren eine
Anwesenheit einer Person in der Sanitärzelle signalisie-
ren.
[0052] Gleichermaßen kann die Steuerungseinheit in
Antwort auf ein Öffnungssignal die Toilettenbrille öffnen.
Das Öffnungssignal wird beispielsweise durch manuelle
Betätigung eines dafür vorgesehenen und entsprechend
ausgebildeten und insbesondere auch gekennzeichne-
ten Tasters zur Erfassung eines Befehls zur Öffnung der
Toilettenbrille erzeugt und an die Steuerungseinheit aus-
gegeben.
[0053] In Verfahrensschritt d) wird ein Spülsignal zur
Auslösung einer Spülung der Toilette, also insbesondere
des Toilettenbeckens, erfasst. Dies geschieht insbeson-

dere durch die Steuerungseinheit. Das Spülsignal wird
dabei insbesondere durch einen Spülsensor, hier ein ein-
facher Spültaster 5 erzeugt, indem er einen Befehl zur
Auslösung eines Spülvorgangs der Toilette von der Per-
son in der Sanitärzelle erfasst und in Antwort daraufhin
das Spülsignal erzeugt und an die Steuerungseinheit
und/oder eine gegebenenfalls separate Spülsteuerung
ausgibt. Die Steuerungseinheit ist vorteilhaft auch zur
Steuerung der Spülung ausgebildet und eine separate
Spülsteuerung entfällt damit. Der Spülsensor kann, ana-
log zum Taster zur Erfassung eines Befehls zur Öffnung
der Toilettenbrille, als manuell zu betätigender Spültaster
5, beispielsweise auch als Fußtaster, ausgebildet sein.
[0054] Erfasst die Steuerungseinheit ein Spülsignal
zur Auslösung einer Spülung der Toilette gemäß Verfah-
rensschritt d) vom Spülsensor, so erzeugt sie daraufhin
ein zweites Steuerungssignal zum Schließen des Toilet-
tendeckels und gibt dieses an den Antrieb des Toiletten-
deckels aus, so dass der Toilettendeckel im nachfolgen-
den Verfahrensschritt e) geschlossen wird. Der Toilet-
tendeckel wird somit automatisch in Abhängigkeit eines
Vorliegens eines bereitgestellten Spülsignals geschlos-
sen.
[0055] Ist die Toilettenbrille ebenfalls geöffnet, so wird
auch diese geschlossen.
[0056] Toilettendeckel und gegebenenfalls Toiletten-
brille werden bevorzugt vor Auslösung der Spülung ge-
schlossen, so dass sie während der Spülung des Toilet-
tenbeckens schließen oder gar bereits geschlossen sind.
[0057] Toilettendeckel und Toilettenbrille können na-
türlich auch jederzeit manuell geöffnet und/oder ge-
schlossen werden. Der Antrieb des Toilettendeckels und
der Toilettenbrille ist entsprechend ausgebildet.
[0058] Unterbleibt ein Befehl zur Auslösung der Spü-
lung bevor die Tür der Sanitärzelle von innen entriegelt
wird, so kann die Steuerungseinheit ausgebildet sein, ein
Spülsignal zur Auslösung einer Spülung der Toilette in
Antwort auf ein vom Verriegelungssensor der Tür er-
zeugtes und an die Steuerungseinheit ausgegebenes
Entriegelungssignal zu erzeugen und daraufhin das
zweite Steuerungssignal für den Antrieb des Toiletten-
deckels und gegebenenfalls das vierte Steuerungssignal
für den Antrieb der Toilettenbrille erzeugen und ausge-
ben, so dass der Toilettendeckel und gegebenenfalls die
Toilettenbrille geschlossen werden und die Toilette ge-
spült wird, wenn eine Person die Sanitärzelle ohne vor-
herige manuelle Auslösung der Spülung verlässt. Die
Schließung des Toilettendeckels und gegebenenfalls der
Toilettenbrille sowie die Spülung erfolgt somit in Abhän-
gigkeit eines erfassten Befehls zur Auslösung der Spü-
lung seit der Verriegelung der Tür und/oder der Erken-
nung der Anwesenheit einer Person in der Sanitärzelle
und in Abhängigkeit einer Stellung des Toilettendeckels
und gegebenenfalls der Toilettenbrille.
[0059] Auch Signale des Anwesenheitssensors kön-
nen diesbezüglich ausgewertet und verarbeitet werden.
[0060] Durch den Einsatz von einem elektrisch ange-
triebenen Scharnier des Toilettendeckels und gegebe-
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nenfalls der Toilettenbrille, welches am Toilettenbecken
angebracht ist, können diese automatisch betätigt wer-
den. Insofern sind Toilettendeckel und gegebenenfalls
Toilettenbrille berührungslos betätigbar, was zu einer ge-
steigerten Kundenzufriedenheit und einer deutlich ver-
besserten Hygiene beiträgt.
[0061] Unabhängig vom grammatikalischen Ge-
schlecht eines bestimmten Begriffes sind Personen mit
männlicher, weiblicher oder anderer Geschlechteriden-
tität mit umfasst.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben einer Toilette mit einem
Toilettenbecken (1) und mit einem Toilettendeckel
(2) in einer Sanitärzelle, gekennzeichnet durch fol-
gende Verfahrensschritte:

a) Erfassen einer Anwesenheit einer Person in
der Sanitärzelle;
b) Erzeugen eines Steuerungssignals bei er-
fasster Anwesenheit einer Person in der Sa-
nitärzelle;
c) Öffnen des Toilettendeckels (2) in Abhängig-
keit des Steuerungssignals;
d) Erfassen eines Spülsignals zur Auslösung ei-
ner Spülung der Toilette;
e) Schließen des Toilettendeckels (2) in Abhän-
gigkeit des Spülsignals.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sanitärzelle eine verriegelbare
Tür (3) aufweist, wobei eine Anwesenheit einer Per-
son in der Sanitärzelle gemäß Verfahrensschritt a)
durch eine von innen verriegelte Tür der Sanitärzelle
erfasst wird.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Toilette eine To-
ilettenbrille (3) umfasst, wobei dem Verfahrens-
schritt c) nachfolgt und dem Verfahrensschritt d) vo-
rangeht:

- Erfassen eines Öffnungssignals zur Öffnung
der Toilettenbrille und
- Öffnen der Toilettenbrille (4) in Abhängigkeit
des Öffnungssignals.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dem Verfahrensschritt d) nachfolgt
und dem Verfahrensschritt e) vorangeht:

- Schließen der Toilettenbrille (4) in Abhängig-
keit des Spülsignals.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Befehl zur Öff-

nung der Toilettenbrille (4) mittels eines Tasters oder
eines berührungslosen Sensors erfasst und darauf-
hin das Öffnungssignal erzeugt wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Befehl zur Auslö-
sung einer Spülung der Toilette mittels eines Spül-
tasters oder eines berührungslosen Spülsensors er-
fasst und daraufhin das Spülsignal erzeugt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sanitärzelle eine
verriegelbare Tür (3) aufweist und dem Verfahrens-
schritt d) vorangeht:

- Erfassen einer von innen entriegelten Tür der
Sanitärzelle;
- Erzeugen eines Spülsignals zur Auslösung ei-
ner Spülung der Toilette bei erfasster von innen
entriegelter Tür.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Toilettendeckel
(2) gemäß Verfahrensschritt e) vor Auslösung einer
Spülung der Toilette geschlossen wird.

9. Sanitärzelle zur Ausführung des Verfahrens nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 8 umfassend wenigstens
eine Toilette mit einem Toilettenbecken (1) und ei-
nem Toilettendeckel (2) sowie:

- wenigstens ein Sensor zur Erfassung einer An-
wesenheit einer Person in der Sanitärzelle;
- wenigstens eine Steuerungseinheit zur Erzeu-
gung eines Steuerungssignals bei erfasster An-
wesenheit einer Person in der Sanitärzelle;
- wenigstens ein Antrieb zum Öffnen und Schlie-
ßen des Toilettendeckels (2);
- wenigstens eine Steuerungseinheit zur Erfas-
sung eines Spülsignals zur Auslösung einer
Spülung der Toilette.

10. Sanitärzelle nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sanitärzelle einen Anwesen-
heitssensor zur Erfassung einer Anwesenheit einer
Person in der Sanitärzelle gemäß Verfahrensschritt
a) umfasst.

11. Sanitärzelle nach einem der Ansprüche 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sanitärzelle ei-
ne verriegelbare Tür (3) aufweist und einen Verrie-
gelungssensor zur Überwachung einer Türverriege-
lung umfasst.

12. Sanitärzelle nach einem der Ansprüche 9 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sanitärzelle einen
Spülsensor umfasst, um einen Befehl zur Auslösung
einer Spülung der Toilette zu erfassen und daraufhin
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ein Spülsignal zu erzeugen.

13. Sanitärzelle nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Anwesenheitssensor in einer
Verschalung des Toilettenbeckens (1) angeordnet
ist.

14. Sanitärzelle nach einem der Ansprüche 10 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sanitärzelle ei-
ne Toilettenbrille (4) und einen Taster umfasst, um
einen Befehl zur Öffnung der Toilettenbrille (4) zu
erfassen und daraufhin ein Öffnungssignal zu erzeu-
gen.

15. Schienenfahrzeug des öffentlichen Personenver-
kehrs umfassend wenigstens eine Sanitärzelle nach
einem der Ansprüche 10 bis 14.
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